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Zitat von Sofawolf

Bekommt man nach diesem Urteil 24 Stunden täglich bezahlt, weil man ja 24 Stunden
mit den Schülern zusammen ist?

Meine Frage bezog sich nicht auf das Urteil, sondern auf deine Aussage. Wenn du 24 Stunden
mit den Schülern zusammen bist, weiß ich nicht, was davon Freizeit sein könnte. Also sind es 24
Stunden Arbeitszeit. Ich entnehme aber deinen Äußerungen, dass du soviel nicht bezahlt/als
Überstunden ausgeglichen bekommst.
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